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In aller Kürze 

 Das Ausländerzentralregister erfasste zum 31.7.2016 rund 1,1 Millionen Personen, 

die einen Aufenthaltsstatus als Geflüchtete haben. Das ist ein Anstieg um 580.000 

Personen gegenüber Ende 2014. Hinzu kommen rund 200.000 bis 250.000 Schutz-

suchende, die noch nicht als Asylbewerber registriert wurden und damit auch nicht 

vom Ausländerzentralregister erfasst werden. Die Registrierung dieser Personen als 

Asylbewerber wird zum Jahresende 2016 voraussichtlich abgeschlossen sein. 

 526.000 Asylverfahren waren im Juli 2016 anhängig. Obwohl die Zahl der Entschei-

dungen über die Asylanträge gegenüber dem Vorjahr deutlich zugenommen hat, 

werden auch Ende 2016 voraussichtlich noch mehre hunderttausend Asylverfahren 

nicht abgeschlossen sein. Die Rechtsunsicherheit während der Verfahren behindert 

die Arbeitsmarktintegration. 

 Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich ein starker Rückgang der Fluchtmigration 

nach Deutschland ab: Seit April 2016 hat sich die Zahl der neu erfassten Flüchtlinge 

bei 16.000 Personen eingependelt, im November 2015 hatte sie noch 206.000 be-

tragen. Sofern sich die politischen Rahmenbedingungen nicht fundamental ändern, 

könnten bei Fortschreibung der aktuellen Zahlen im laufenden Jahr in der Größen-

ordnung von 300.000 bis 400.000 Flüchtlinge insgesamt neu erfasst worden sein. 

 Bei der Allgemeinbildung der Geflüchteten zeigt sich eine Polarisierung. Einer be-

trächtlichen Zahl von Personen, die eine Hochschule oder ein Gymnasium besucht 

haben, steht eine nennenswerte Gruppe gegenüber, die keine Schule oder nur eine 

Grundschule besucht haben. Rund 70 Prozent der arbeitssuchenden Flüchtlinge und 

ein Drittel der beschäftigten Personen aus den Asylherkunftsländern haben keine 

abgeschlossene Berufsausbildung. Angesichts des geringen Durchschnittsalters und 

der allgemeinbildenden Voraussetzungen eines Teils der Flüchtlinge besteht ein ho-

hes Bildungspotenzial. Die Arbeitsmarktintegration wird allerdings längere Zeit in 

Anspruch nehmen. 
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1 Einführung 

In der Nacht auf den 5. September 2015 haben die deutsche Bundeskanzlerin Merkel 

und der damalige österreichische Bundeskanzler Faymann die Entscheidung getroffen, 

Flüchtlinge, die sich damals in Ungarn aufhielten, in ihren Ländern aufzunehmen. Diese 

Entscheidung wird häufig als ursächlich für den deutlichen Anstieg der Fluchtmigra-

tion nach Deutschland angesehen. Wie Abbildung 1 auf Seite 3 zeigt, ist die Flucht-

migration nach Deutschland allerdings bereits vorher deutlich angestiegen und hat im 

November 2015 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Zahl der vom EASY-System1 

erfassten Flüchtlinge belief sich in diesem Monat auf 206.000. Insgesamt wurden 2015 

1,1 Millionen Flüchtlinge in Deutschland erfasst. Aufgrund von Weiterreisen, Rückrei-

sen, Rückführungen in sichere Drittstaaten und die Herkunftsländer der Flüchtlinge, 

kann die Nettozuwanderung von Geflüchteten 2015 auf rund 900.000 Personen ge-

schätzt werden. Seit November 2015 hat sich die Fluchtmigration nach Deutschland 

deutlich abgeschwächt: Zunächst ist die Zahl saisonbedingt, etwa durch die Witte-

rungsbedingungen im Mittelmeerraum und entlang der Fluchtrouten, aber auch durch 

steigende institutionelle Barrieren in den Transitländern, stark zurückgegangen. Mit 

der Schließung der Balkanroute Anfang März 2016 und dem Türkei-Abkommen Ende 

März 2016 wurde dann die Wende eingeleitet: seit April 2016 hat sich die Zahl der in 

Deutschland neu erfassten Flüchtlinge bei rund 16.000 Personen pro Monat eingepen-

delt. Sofern sich dieser Trend weiter fortsetzt, würde sich die Zahl der vom EASY-Sys-

tem erfassten Flüchtlinge im Jahr 2016 auf eine Größenordnung von 300.000 bis 

400.000 Personen belaufen. Eine solche Fortschreibung ist nicht mit einer Prognose 

gleichzusetzen, hängt sie doch von zahlreichen politischen, rechtlichen und instituti-

onellen Faktoren ab, vor allem davon, ob das Türkei-Abkommen aufrechterhalten und 

die Balkan-Route geschlossen bleibt. 

 

 

                                                                                                               

1 Das EASY-System ist kein Registrierungssystem, sondern eine IT-Anwendung des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge, die dazu genutzt wird, Flüchtlinge nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer zu verteilen. Die 
Nettozuwanderung von Flüchtlingen fällt aufgrund von Doppelzählungen, Weiterreisen, Rückreisen und Rückführun-
gen deutlich geringer als die vom EASY-System ausgewiesenen Zahlen aus.  

Infobox  

Wer ist ein „Flüchtling“? 

Die Begriffe „Flüchtlinge“ und „Geflüchtete“ werden hier nicht in einem juristischen Sinne, sondern als Sam-
melbegriff für alle Personen verwendet, die als Schutzsuchende nach Deutschland kommen – unabhängig 
von ihrem rechtlichen Status. Deshalb werden neben Personen, die als Asylberechtigte nach dem deutschen 
Grundgesetz oder Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wurden oder einen subsidi-
ären Schutz erhalten haben, auch solche Personen als Flüchtlinge oder Geflüchtete bezeichnet, die noch 
nicht als Asylbewerber registriert wurden, die sich in den Asylverfahren befinden oder deren Asylanträge 
abgelehnt wurden. 
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2 Zunahme von Flucht und Vertreibung 

2.1 Globaler Anstieg der Fluchtmigration 

Im Jahr 2015 wurden nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen  

12,4 Millionen Menschen durch gewaltsame Konflikte und Verfolgung neu vertrieben.  

Weltweit ist die Zahl der Flüchtlinge bis zum Jahresende 2015 auf 65,3 Millionen ge-

stiegen, das entspricht einem Anstieg um 5,8 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Von 

den 65,3 Millionen hielten sich 24,5 Millionen Menschen (+3,2 Millionen gegenüber 

2014) oder gut ein Drittel im Ausland auf.2 Die verbleibenden 40,8 Millionen Menschen 

waren zum Jahresende 2015 innerhalb des Heimatlandes geflohen oder gewaltsam 

umgesiedelt worden (+2,6 Millionen gegenüber 2014). Die Zahl der weltweit registrier-

ten Asylbewerber ist zum Jahresende 2015 auf 3,2 Millionen (+1,4 Millionen gegenüber 

2014) gestiegen. (UNHCR, 2014, 2015). 

Die Krisenherde konzentrieren sich auf den Nahen Osten und Nordafrika, das Horn von 

Afrika und Afghanistan, also hauptsächlich Regionen in der geografischen Nachbar-

schaft zu Europa bzw. mit starken regionalen Bindungen an Europa und die EU. So 

stieg die Gesamtzahl der Flüchtlinge aus Syrien von 3,9 Millionen im Jahr 2014 auf 4,9 

Millionen im Jahr 2015, aus Afghanistan im gleichen Zeitraum von 2,5 auf 2,7 Millio-

nen. Mit Somalia (1,1 Millionen), Südsudan (779.000), Sudan (622.000) und Eritrea 

(380.000) entfielen auch erhebliche Flüchtlingszahlen auf die Staaten am Horn von 

Afrika (UNHCR, 2015).  

                                                                                                               

2 UNHCR zählt zu den Flüchtlingen, die sich im Ausland aufhalten, auch die palästinensischen Flüchtlinge unter dem 
Mandat der UNWRA. 
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Entwicklung der Flüchtlingszahlen in Deutschland von Anfang 2014 bis Mitte 2016
Erfasste Flüchtlinge pro Kalenderwoche in Tausend

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, eigene Berechnungen. ©IAB
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Knapp 90 Prozent der Geflüchteten, die ihre Heimatländer verlassen, sind in die Nach-

barländer geflohen. Außerhalb Europas zählten 2015 die Türkei (2,5 Millionen Geflüch-

tete), Pakistan (1,6 Millionen), Libanon (1,1 Millionen), Iran (979.000) und Äthiopien 

(736.000) zu den wichtigsten Zielländern der Fluchtmigration. Mit 0,9 Millionen Per-

sonen ist die Zahl der Geflüchteten gegenüber dem Vorjahr besonders stark in der Tür-

kei gestiegen (UNHCR, 2015).    

Der Anstieg der Fluchtzahlen ist auf die andauernden Konflikte vor allem im Nahen 

Osten, Afghanistan und dem Horn von Afrika zurückzuführen: Nach Angaben des Kon-

fliktforschungszentrums der Universität Uppsala ist die Zahl der Kriegstoten weltweit 

von 43.000 im Jahr 2013 auf 132.000 im Jahr 2014 gestiegen und stagniert seitdem 

auf hohem Niveau bei 118.000 im Jahr 2015 (Uppsala Universitet, 2016). Besonders 

hohe Zahlen an Kriegstoten wiesen Syrien, der Irak und Afghanistan aus. Nach Anga-

ben von Freedom House (2016) hat die Zahl der Länder, die politische Freiheitsrechte 

und Bürgerrechte stark einschränken, seit 2010 im Nahen Osten und den Ländern am 

Horn von Afrika erheblich zugenommen, während sich die Lage in den nordafrikani-

schen Ländern leicht verbessert hat. Auch wenn sich die Lage in den globalen Krisen-

herden 2016 nicht weiter verschlechtern sollte, so wird es in den wichtigsten Her-

kunftsländern der Fluchtmigration in die EU und nach Deutschland – Syrien, Irak, Af-

ghanistan und den Krisenstaaten am Horn von Afrika – auch im laufenden Jahr zu 

weiteren Fluchtbewegungen kommen. 

Eine wichtige Rolle für den Anstieg der Fluchtmigration nach Europa spielt auch, dass 

sich die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen für die Geflüchteten in den Anrai-

nerstaaten der Krisenstaaten weiter verschlechtert haben. So sind vor dem Hintergrund 

steigender Flüchtlingszahlen die pro-Kopf-Transfers des Flüchtlingshilfswerks der Ver-

einten Nationen an die Geflüchteten 2014 und 2015 gesunken, ähnliches gilt für öf-

fentliche Transfers in den Anrainerstaaten. Zudem haben viele Anrainerstaaten Ar-

beitsverbote erlassen. Im Jahr 2016 dürften sich die Bedingungen durch höhere Zah-

lungen der Mitgliedsstaaten an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, die 

für die Flüchtlingshilfe vorgesehenen Transfers der EU an die Türkei und die Lockerung 

von Arbeitsverboten in der Türkei allerdings zumindest graduell verbessert haben. 

2.2 Anstieg und Rückgang der Fluchtmigration in Europa 

Die Zahl der Asylerstanträge hat in den 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 

(EU-28) im Jahr 2015 mit 1.324.000 seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht - nach 

563.000 Anträgen im Jahr 2014. Die Zahl der Asylerstanträge ist nicht identisch mit 

der Zahl der Flüchtlinge, die in die EU gelangt sind. So wurden in Deutschland 2015 

rund 1,1 Millionen Flüchtlinge neu vom EASY-System erfasst, aber nur 442.000 Asy-

lerstanträge registriert. Rechnet man die in Deutschland vom EASY-System erfassten, 

aber noch nicht als Asylbewerber registrierten Flüchtlinge zu den Asylerstanträgen in 

der EU hinzu, ergäbe sich ein Zuzug von rund 1,9 Millionen Schutzsuchenden in die EU 

im Jahr 2015. Die tatsächliche Zahl dürfte aufgrund von Doppelzählungen, Weiterrei-

sen und Rückreisen allerdings etwas geringer ausgefallen sein. Mit einem Anteil der 

Asylerstanträge in Relation zur Bevölkerung der EU-28 von 0,3 Prozent ist die Zahl der 

neu aufgenommenen Geflüchteten sehr viel geringer als in den Anrainerstaaten der 
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Krisenländer, aber deutlich höher als in anderen entwickelten Ländern der OECD wie 

den USA, Australien und Kanada.  

Im Jahr 2016 zeichnet sich bei den Zuzügen von Flüchtlingen in die EU eine Trend-

wende ab. Zwar wurden im ersten Halbjahr 2016 noch rund 590.000 Asylerstanträge 

in der EU-28 registriert, aber davon entfiel mit rund zwei Dritteln der überwiegende 

Teil auf Deutschland, wo die Registrierung von 2015 eingereisten Flüchtlingen schritt-

weise im Jahr 2016 vorgenommen wird (Eurostat 2016). Die Zuzugszahlen auf den 

zentralen Fluchtrouten sind dagegen stark zurückgegangen. Wurden im Jahr 2015 von 

der Europäischen Grenzsicherungsagentur Frontex noch 885.000 Flüchtlinge, die über 

die Ägäis nach Griechenland eingereist sind, gezählt, so ist diese Zahl auf 162.000 im 

ersten Halbjahr 2016 gefallen (Frontex, 2016). Seit der Schließung der Balkan-Route 

und dem Türkei-Abkommen wurden nur noch zwischen 1.500 und 1.700 Flüchtlinge 

pro Monat, die über die Ägäis-Route nach Griechenland gelangt sind, erfasst. Auf der 

anderen großen Flüchtlingsroute, der zentralen Mittelmeerroute von Libyen nach Ita-

lien, sind im Jahr 2015 153.000 Flüchtlinge in die EU gelangt. Hier war die Zahl im 

ersten Halbjahr 2016 mit rund 70.000 Personen gegenüber dem ersten Halbjahr 2015 

konstant (siehe Abbildung 2). Die Zahl der Flüchtlinge, die auf anderen Routen in die 

EU gelangt sind (z.B. über Spanien oder Bulgarien), ist gering. 

Die Zusammensetzung der Flüchtlinge nach Herkunftsländern spricht nicht dafür, dass 

es zu nennenswerten Umlenkungseffekten von der Ägäis-Route zur Mittelmeerroute ge-

kommen ist: Afghanen, Iraker und Syrer sind auf der zentralen Mittelmeerroute kaum 

vertreten, in der Regel wählen Menschen vom Horn von Afrika und anderen afrikani-

schen Staaten die zentrale Mittelmeerroute. Das keine Umlenkungseffekte zu beobach-

ten sind, kann auch darauf zurückzuführen sein, dass diese Fluchtroute über das zentrale 

Mittelmeer sehr viel gefährlicher geworden ist: So wurden im 1. Halbjahr 2016 2.499 

Todesfälle auf der zentralen Mittelmeerroute registriert, nach 1.804 Todesfällen im ers-

ten Halbjahr 2015 (IOM, 2015; 2016). Der Anteil der erfassten Todesfälle an den Flücht-

lingen auf der zentralen Mittelmeerroute ist damit von 24 per 1.000 auf 37 per 1.000 

gestiegen. Hinzu kommt noch eine nicht bekannte Zahl nicht erfasster Todesfälle. 
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Anzahl der Grenzübertritte nach Griechenland und Italien auf dem Seeweg
in Tausend

Quelle: UNHCR. ©IAB
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2.3 Ungleiche Verteilung der Flüchtlinge über die EU-Mitgliedsstaaten 

Die Zahl der Flüchtlinge ist ungleich über die Mitgliedsstaaten der EU verteilt: Auf 

Deutschland entfielen im Jahr 2014 30,7 Prozent der Asylerstanträge und 2015 35,2 

Prozent der Asylerstanträge in der EU. Im ersten Halbjahr 2016 ist der Anteil Deutsch-

lands an den Asylerstanträgen in der EU auf 61,2 Prozent gestiegen, allerdings ist der 

überwiegende Teil dieser Personen bereits 2015 eingereist (Eurostat; 2016). 

Betrachtet man die Relation der Asylerstanträge in den EU-Mitgliedsstaaten zur jewei-

ligen Bevölkerungsgröße, dann fällt die Ungleichverteilung noch deutlicher ins Auge: 

So entfielen, mit Ausnahme Ungarns, auf die neuen Mitgliedsstaaten der EU, aber auch 

auf das Vereinigte Königreich, Spanien und Portugal im Jahr 2015 weniger als 1 Asy-

lerstantrag per 1.000. Auf der anderen Seite entfielen auf Ungarn 18, auf Schweden 

17 und auf Deutschland 13 Asylerstanträge3 per 1.000 (siehe Abbildung 3).  

 

                                                                                                               

3   Unter Berücksichtigung der noch nicht registrierten, aber vom EASY-System erfassten Schutzsuchenden. 
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Abbildung 3

Asylerstantragssteller im Jahr 2015 nach EU-28-Ländern 
per Tausend Personen im jeweiligen Land; Zusätzliche Information für Deutschland: 

Zahl der nicht-registrierten Schutzsuchenden1

1) Die Zahl nicht-registrierter Schutzsuchender ist in Deutschland als die Differenz zwischen den vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge erfassten Flüchtlingen und den Asylerstanträgen definiert. Diese Zahl liegt nur für 
Deutschland vor.

Quelle: Eurostat, Asylstatistik, 2016; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Eigene Berechnungen. ©IAB
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Die ungleiche Verteilung der Flüchtlinge auf die Mitgliedsstaaten der EU ist einerseits 

auf das wirtschaftliche Gefälle zwischen den Mitgliedsstaaten, anderseits aber auch 

auf die unterschiedliche Bereitschaft der EU-Mitgliedsstaaten, Flüchtlinge aufzuneh-

men und als Asylbewerber zu registrieren, zurückzuführen. 

2.4 Die Krise der Europäischen Asylpolitik 

Die Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU hat sich im Zuge des starken Anstiegs der Flucht-

migration in den letzten Jahren gewandelt. Alle Mitgliedsstaaten der EU haben die Gen-

fer Flüchtlingskonvention und ihre Protokolle unterzeichnet und damit Schutzsuchen-

den, die aus politischen, ethnischen, religiösen oder ähnlichen Gründen verfolgt sind, ein 

Individualrecht auf Schutz eingeräumt. Mit der Qualifikationsrichtlinie aus dem Jahr 

2004, die 2011 novelliert wurde, hat sich die EU auch auf Kriterien verständigt, nach 

denen Flüchtlingen Schutz zu gewähren ist. Dadurch wurden Mindestnormen in der EU 

festgelegt, die von allen Mitgliedsstaaten in nationales Recht umzusetzen sind. 

Das EU-Recht sieht zwar vor, dass Flüchtlingen Schutz zu gewähren wird. Mit dem 

Dublin-Abkommen wurde allerdings festgelegt,  dass das Asylverfahren grundsätzlich 

in dem sicheren Drittstaat durchzuführen ist, in den der oder die Schutzsuchende zu-

erst in die EU eingereist ist, sofern keine anderen Umstände, wie z.B. die Familienzu-

sammenführung dagegen sprechen. Auch Rückführungen in andere sichere Drittstaa-

ten sind nach dem Dublin-Abkommen individuell zu prüfen. Als sichere Drittstaaten 

gelten die 28 Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, die anderen Mitgliedsstaaten des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums (Island, Liechtenstein, Norwegen) und die Schweiz. Einen 

regulären Zugang für Flüchtlinge kennt die EU mit Ausnahme einer kleinen Zahl von 

Kontingentflüchtlingen4, etwa in Form eines Visums zu humanitären Zwecken, das zur 

Durchführung von Asylverfahren berechtigt, nicht.5 Die Transportrichtlinie der EU sieht 

hohe Strafen für Flug- und Schifffahrtsgesellschaften und andere Transportunterneh-

men vor, die Personen ohne gültige Visa befördern. De facto bleibt den Flüchtlingen, 

sofern sie nicht ein Visum zu anderen Zwecken erhalten, nur der irreguläre Zugang in 

die EU, um dort Schutz zu suchen. Nach der Genfer Flüchtlingskonvention und gelten-

dem EU Recht kann der irreguläre Grenzübertritt nicht verfolgt werden, sofern die 

Betroffenen Asyl oder anderen Schutz aus humanitären Gründen beantragen.  

Vor diesem Hintergrund reist die große Mehrheit der Flüchtlinge irregulär über die Außen-

grenzen der EU ein. Damit müssten nach geltendem EU-Recht die Staaten an den Außen-

grenzen der EU die Asylverfahren für den überwiegenden Teil der Geflüchteten durchfüh-

ren und folglich auch die überwiegenden monetären und anderen Kosten der Fluchtmig-

ration tragen. Die beiden wichtigsten Anrainerstaaten an den Außengrenzen der EU, Grie-

chenland und Italien, haben deshalb die große Mehrheit der eingereisten Flüchtlinge nicht 

registriert und häufig auch nicht versorgt.6  

                                                                                                               

4 Kontingentflüchtlinge sind Flüchtlinge, die auf der Grundlage von Kontingenten freiwillig von Mitgliedsstaaten der EU 
aufgenommen werden. Die Auswahl wird vor Ort in den Herkunfts- oder Transitländern getroffen. Kontingentflücht-
linge erhalten bei der Einreise automatisch einen Schutzstatus. 

5 Die Schweiz erteilt in kleinem Umfang solche Visa. 
6 So ist die Zahl der Asylerstanträge in beiden Ländern sehr viel geringer als die erfassten Grenzübertritte von Flüchtlin-

gen. Auch eine qualitative Befragung von Geflüchteten in den Deutschland zeigt, dass sie in der Regel in Griechenland 
und Italien nicht registriert und zum Teil auch nicht versorgt wurden (Brücker et al., 2016). 
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Der Europäische Gerichtshof hat die Rückführung von Flüchtlingen nach dem Dublin-Ab-

kommen nach Griechenland untersagt, weil dort die humanitären und rechtlichen Stan-

dards nicht eingehalten wurden. Damit wurde die Rückführung in denjenigen sicheren 

Drittstaat an den Außengrenzen der EU, über den die meisten Flüchtlinge eingereist sind, 

de jure außer Kraft gesetzt. 

Das Dublin-Abkommen ist damit faktisch nicht mehr wirksam: Wenn die Flüchtlinge 

nicht mehr in dem Drittstaat, in dem zuerst in EU einreisen, registriert werden, oder in 

diese Drittstaaten nicht mehr abgeschoben werden dürfen, müssen die Asylverfahren 

in anderen Ländern durchgeführt werden. Auch die Rückführung in andere Transitlän-

der in der EU wäre nur mit Zustimmung dieser Länder möglich gewesen, weil diese 

Länder nicht diejenigen waren, in denen die Flüchtlinge zuerst in die EU eingereist 

waren. Insofern bestand für Deutschland, aber auch viele andere Mitgliedsstaaten der 

EU, keine Alternative zur Durchführung der Asylverfahren. 

Das faktische Scheitern des Dublin-Abkommens verweist auf ein tiefer liegendes Prob-

lem: Offensichtlich waren die Anreize für die Mitgliedsstaaten an den Außengrenzen der 

EU gering, das Abkommen tatsächlich umzusetzen. Damit war die koordinierte Asyl- und 

Flüchtlingspolitik der EU im Rahmen der bestehenden Verträge nicht mehr möglich. 

Aus Sicht ökonomischer Theorien führt eine unkoordinierte nationale Asylpolitik zu Tritt-

brettfahrerverhalten und damit zu einer schrittweisen Senkung des Schutzniveaus im Ver-

gleich zu einer koordinierten Asylpolitik (Hatton 2004; 2016). Dies ist darauf zurückzufüh-

ren, dass Anreize bestehen, durch Zugangsbeschränkungen Kosten auf andere Staaten ab-

zuwälzen, die wiederrum dazu gezwungen werden, ihr Schutzniveau zu senken, wenn sie 

nicht eine zunehmende Umlenkung der Flüchtlingsströme in ihre Länder in Kauf nehmen 

wollen. Eine rationale Asylpolitik setzt deshalb eine Politikkoordination voraus. Eine solche 

Politikkoordination muss zwei grundlegende Fragen klären: Erstens, wie wird der Zugang 

von Schutzsuchenden in die EU an den Außengrenzen oder auf anderen Wegen geregelt 

und, zweitens, wie werden die Schutzsuchenden und Kosten der Fluchtmigration fair zwi-

schen den einzelnen Mitgliedsstaaten verteilt. Das bestehende EU-Recht klärt weder den 

Zugang von Schutzsuchenden in die Gemeinschaft, noch hat es mit dem Dublin-Abkom-

men einen Mechanismus entwickelt, der die Kosten der Fluchtmigration fair zwischen den 

Mitgliedsstaaten verteilt. Die Europäische Kommission wurde deshalb von den Mitglieds-

staaten beauftragt, neue Vorschläge für eine Asylpolitik der Gemeinschaft zu entwickeln. 

Ein Verfahren, das bei der Verteilung der Kosten und der Flüchtlinge die Präferenzen der 

Mitgliedsstaaten und der Geflüchteten berücksichtigt, wurde u.a. von Fernandez-Huertas 

Moraga und Rapport (2016) vorgeschlagen. Durch die Entkopplung der fiskalischen Kosten 

von der Verteilung der Geflüchteten erreicht dieses Verfahren ein effizientes Ergebnis, das 

die Kosten der Fluchtmigration reduziert.  

Die Einführung neuer Regeln und Verteilungsmechanismen für die Fluchtmigration 

setzt jedoch die grundsätzliche Bereitschaft aller Mitgliedsstaaten voraus, sich aus hu-

manitären Gründen auf die Aufnahme von Flüchtlingen zu verständigen. Solange dies 

nicht erreicht wird, ist es wahrscheinlicher, dass sich die Flüchtlingspolitik der EU im 

Wesentlichen darauf beschränken wird, durch die Sicherung der Außengrenzen und 

Abkommen mit den Anrainerstaaten außerhalb der EU die Aufnahme von Flüchtlingen 

weiter zu reduzieren. 
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3 Hohe Schutzquoten in Deutschland  

Die Zunahme von Krieg, Bürgerkrieg und Verfolgung spiegelt sich sukzessive in der Zu-

sammensetzung der Asylherkunftsländer und den Asylentscheidungen in Deutschland 

wieder. Bis Mitte 2015 war die Fluchtmigration nach Deutschland nicht allein von den 

Kriegs- und Krisenländern, sondern auch von den Ländern des Westbalkans geprägt. Spä-

testens seit Ende des zweiten Quartals 2015 konzentriert sich die Fluchtmigration aber 

fast ausschließlich auf Kriegsgebiete und Staaten mit einem hohen Grad politischer Ver-

folgung. So entfielen in den ersten sieben Monaten des Jahres 2016 42 Prozent der Asy-

lerstanträge auf Syrien, 17 Prozent auf Afghanistan, 14 Prozent auf den Irak, 3 Prozent 

auf den Iran und 2 Prozent auf Eritrea. Auf Albanien, das wichtigste Herkunftsland der 

Asylmigration vom Westbalkan, entfielen 1,8 Prozent der Asylerstanträge; kein nordaf-

rikanisches Land war im ersten Halbjahr 2016 unter den zehn wichtigsten Herkunftslän-

dern der Asylmigration in Deutschland vertreten (BAMF, 2016). 

Entsprechend hoch fallen die Schutzquoten in Deutschland aus: In den ersten sieben 

Monaten des Jahres 2016 wurden vom BAMF 336.000 Entscheidungen über Asylan-

träge getroffen, von denen 62 Prozent einen Schutzstatus erhielten, 25 Prozent der 

Anträge wurden abgelehnt und in 14 Prozent der Fälle kam es zu sonstigen Verfah-

renserledigungen.7 Lässt man die sonstigen Verfahrenserledigungen unberücksichtigt, 

steigt die Schutzquote auf 71 Prozent. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem 

Vorjahr: Im Verlauf des Jahres 2015 wurden 282.000 Entscheidungen über Asylanträge 

getroffen, in denen 50 Prozent der Antragsteller einen Schutzstatus erhielten, 32 Pro-

zent der Anträge abgelehnt wurden und es in 18 Prozent der Fälle zu sonstigen Ver-

fahrenserledigungen kam. Lässt man die sonstigen Verfahrenserledigungen unberück-

sichtigt, betrug die Schutzquote im letzten Jahr 61 Prozent.  

Nicht alle Personen, denen Schutz in Deutschland gewährt wurde, haben den gleichen 

rechtlichen Schutzstatus: So erhielten in den ersten sieben Monaten 49 Prozent der 

Antragsteller einen Status als anerkannter Flüchtling oder Asylberechtigter mit mehr-

jähriger Aufenthaltserlaubnis und unbegrenztem Arbeitsmarktzugang. 12 Prozent er-

hielten subsidiären Schutz, in dem die Aufenthaltserlaubnis zunächst nur für ein Jahr 

erteilt wird, bei 1 Prozent wurde ein Abschiebungsverbot festgestellt. Bei den letzten 

beiden Gruppen ist die Aufenthaltsperspektive eingeschränkter als bei anerkannten 

Flüchtlingen und Asylberechtigten, wodurch wiederum die Chancen auf Arbeits-

marktintegration beeinträchtigt werden. 

Insgesamt sind die Schutzquoten in Deutschland hoch, was im Wesentlichen auf die 

Umstände in den Herkunftsländern der Geflüchteten zurückzuführen ist. Dies wird 

auch durch eine qualitative Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

(IAB), dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und dem Soziooekono-

mischen Panel (SOEP) unter 123 Flüchtlingen bestätigt: Die große Mehrheit der Ge-

flüchteten berichtet von persönlichen Erfahrungen mit Krieg, Bürgerkrieg und Verfol-

gung (Brücker et al., 2016). Anders stellt sich das Bild unter den Geflüchteten aus den 

                                                                                                               

7 Das können Fälle sein, in denen sich die Personen nicht mehr in Deutschland aufhalten, einen anderen Aufenthaltssta-
tus erhalten haben, Asylanträge zurückgezogen werden, Asylanträge wegen des Dublin-Verfahrens nicht in die Zu-
ständigkeit Deutschlands fallen, oder in einem Folgeantragsverfahren kein weiteres Asylverfahren durchgeführt wird. 
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Westbalkanstaaten dar, hier wird vor allem von Diskriminierungserfahrungen und wirt-

schaftlicher Perspektivlosigkeit berichtet. Insgesamt ist damit zu rechnen, dass auch 

die Mehrheit der Geflüchteten, über deren Schutzstatus noch zu entscheiden ist, diesen 

auch erhält und damit zumindest mittelfristig in Deutschland bleiben wird. 

4 Langsam steigendes Arbeitskräftepotenzial 

Das Arbeitskräftepotenzial der Flüchtlinge ist sehr viel geringer als die Zahl der einge-

reisten und vom EASY-System erfassten Flüchtlinge auf den ersten Blick nahelegt. Im 

Jahr 2015 wurden vom EASY-System 1.092.000 Flüchtlinge neu erfasst, in den ersten 

sieben Monaten des Jahres 2016 weitere 238.000, also insgesamt rund 1,3 Millionen. 

Dem stehen 2015 442.000 und 2016 469.000, also insgesamt 911.000, Asylerstanträge 

gegenüber. Da die Zahl der Asylerstanträge seit Februar 2016 deutlich höher als die 

Zahl der neu vom EASY-System erfassten Flüchtlinge ist, nimmt die die Differenz zwi-

schen EASY-Erfassung und registrierten Asylerstanträgen („EASY-Gap“) kontinuierlich 

ab. Bis zum Jahresende dürfte der „EASY-Gap“ fast vollständig abgebaut sein. Auf-

grund von Doppelzählungen, Weiter- und Rückreisen ist der EASY-Gap nicht mit der 

Zahl der nicht-registrierten Flüchtlinge, die sich noch in Deutschland aufhalten, gleich-

zusetzen. Unter realistischen Annahmen über die Weiter- und Rückreisen kann die Zahl 

der noch nicht als Asylbewerber registrierten Schutzsuchenden auf 200.000 bis maxi-

mal 250.000 Personen geschätzt werden. 

Nach dem Ausländerzentralregister (2016) belief sich die Zahl von Personen, deren 

Aufenthaltsstatus auf einen Fluchtkontext8 verweist, zum 31.7.2016 auf 1,1 Millionen 

Personen. Diese 1,1 Millionen Schutzsuchenden sind nicht alle 2015 und 2016 einge-

reist: Bereits zum 31.12.2014 zählte das Ausländerregister 512.000 Schutzsuchende, 

zum 31.12.2015 waren es 802.000 Personen. Diese Gruppe ist also bis Ende Juli 2016 

gegenüber dem Jahresende 2014 um gut 580.000 Personen gewachsen. Hinzu kommen 

die oben bereits erwähnten 2015 und 2016 eingereisten, aber noch nicht als Asylbe-

werber registrierten Flüchtlinge. Von den Schutzsuchenden waren nach Angaben des 

Ausländerzentralregisters zum 31.7.2016 845.000 oder 77 Prozent der Personen im er-

werbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre). Diese Zahl ist zum 31.7.2016 gegenüber dem 

Jahresende 2014 um 443.000 Personen höher. 

Die Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten hängt wesentlich von ihrem Rechtssta-

tus ab, so benötigen die Unternehmen bei der Einstellung von Beschäftigten Rechtssi-

cherheit (Dixit/Pindyck, 1994). Gleiches gilt für Investitionen in Humankapital auf Sei-

ten der Beschäftigten. Diese Rechtssicherheit ist nur bei einem längerfristigen Aufent-

haltsstatus gegeben. Zudem ist bei Personen ohne Schutzstatus der Arbeitsmarktzu-

gang eingeschränkt (vgl. Infokasten).  

                                                                                                               

8 Hierzu werden Personen gerechnet, die als Asylbewerber eine Aufenthaltsgestattung, eine Aufenthaltserlaubnis aus 
völkerrechtlichen, humanitären und politischen Gründen haben, sowie Personen, die sich im Rahmen einer Duldung in 
Deutschland aufhalten. 
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Zum 31.7.2016 hatten 345.000 oder 41 Prozent  der Personen im erwerbsfähigen Alter 

mit einem Aufenthaltsstatus im Fluchtkontext eine Aufenthaltserlaubnis auf völker-

rechtlichen, humanitären oder politischen Gründen und damit einen unbeschränkten 

Arbeitsmarktzugang. Dies ist ein Zuwachs von 175.000 Personen gegenüber dem Jah-

resende 2014. 378.000 (44 Prozent) waren zum gleichen Zeitpunkt Asylbewerber mit 

einer Aufenthaltsgestattung, 121.000 (14 Prozent) Personen, die sich im Rahmen einer 

Duldung in Deutschland aufhielten. 

Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter, die eine Aufenthaltserlaubnis aus völ-

kerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen und damit einen unbeschränk-

ten Arbeitsmarktzugang und eine gewisse Rechtssicherheit über den künftigen Auf-

enthaltsstatus hat, ist also in den vergangenen anderthalb Jahren nach und nach ge-

wachsen. Die künftige Entwicklung wird, neben der Registrierung von Asylbewerbern, 

wesentlich von der Entscheidungsfrequenz des BAMF abhängen. Je nach Geschwindig-

keit in den Entscheidungsverfahren, wird die Zahl der Flüchtlinge im erwerbsfähigen 

Alter mit einem Schutzstatus bis zum Jahresende 2016 um etwa 160.000 Personen 

steigen. Langfristig, d.h. wenn alle Schutzsuchenden registriert und die Asylverfahren 

durchgeführt wurden, wird sich die Zahl der Schutzsuchenden im erwerbsfähigen Al-

ter, die einen unbeschränkten Arbeitsmarkzugang erhält, auf etwa 700.000 Personen 

belaufen, von denen ein Teil vor 2015 eingereist ist.  

Im Juli 2016 betrug die Verweildauer zwischen der Registrierung von Asylbewerbern bis 

zur behördlichen Entscheidung in den Asylverfahren knapp 8 Monate. Diese Zeitperiode 

ist in den vergangenen Monaten kontinuierlich gestiegen, weil in den Asylverfahren zu-

nehmend schwerer zu entscheidende Fälle  bearbeitet werden. Rechnet man die Zeit bis 

zur Registrierung hinzu, wird schnell ein Zeitraum von einem Jahr ab Einreise erreicht. 

Mit der Aufstockung der personellen Kapazitäten des BAMF ist allerdings eine Zunahme 

der Entscheidungen zu erwarten. Wann diese sich in einer spürbaren Verkürzung der 

Asylverfahren niederschlägt, kann gegenwärtig noch nicht abgeschätzt werden. 

5 Heterogene Bildungsstruktur 

Flüchtlinge entsprechen genauso wie andere Migranten in Hinblick auf Bildung und 

andere Fähigkeiten nicht dem Durchschnitt der Bevölkerung ihrer Herkunftsländer. Die 

Kosten der Migration und die unterschiedlichen Erträge von Bildungsinvestitionen in 

den Ziel- und Herkunftsländern beeinflussen die Zusammensetzung der Migrationsbe-

völkerung im Vergleich zur Bevölkerung in den Herkunftsländern (Borjas, 1987). Diese 

Unterschiede können erheblich sein: So ist der Anteil der Hochschulabsolventen unter 

den Migranten in der OECD um einen Faktor 3,3 höher als unter der Bevölkerung in 

den Herkunftsländern (Brücker et al., 2012). Auch bei den Flüchtlingen ist aufgrund 

der hohen Kosten und Risiken der Flucht eine erhebliche Selektion zu erwarten. In 

vielen Fällen dürften nur Menschen mit ausreichenden Ressourcen die Flucht nach Eu-

ropa gelingen, womit diese Flüchtlinge wiederum über eine im Vergleich zur Bevölke-

rung der Herkunftsländer überdurchschnittliche Qualifikation verfügen dürften. Aus 

Aussagen über das durchschnittliche Bildungsniveau in den Herkunftsländern können 
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deshalb keine oder nur sehr begrenzte Schlussfolgerungen über die Qualifikation der 

Flüchtlinge in Deutschland abgeleitet werden. Allerdings liegen repräsentative Daten, 

die präzise Schlussfolgerungen über die Bildungs- und Qualifikationsstruktur der 

Flüchtlinge zulassen, in Deutschland noch nicht vor.9 Insofern haben alle Aussagen 

hierzu einen vorläufigen Charakter. 

5.1 Polarisierung der Allgemeinbildung 

Das BAMF führt unter allen Asylbewerbern bei ihrer Registrierung eine Erhebung der 

Allgemeinbildung durch (Rich, 2016). Gefragt wird nach dem Besuch von Bildungsein-

richtungen, nicht nach Schul- und Hochschulabschlüssen. Mehr als 70 Prozent der 

Asylbewerber beteiligten sich bei der Registrierung an der Erhebung. Die Daten sind 

dennoch nicht repräsentativ, weil zu erwarten ist, dass sich die Nicht-Teilnehmer sys-

tematisch von den Teilnehmern der Erhebung unterscheiden und folglich ein Selekti-

onsbias entsteht. 

Nach der Erhebung des BAMF haben 36 Prozent der 2015 registrierten Asylbewerber 

im Alter von 18 Jahren oder älter eine Hochschule oder ein Gymnasium besucht, 

31 Prozent eine Mittel- oder Fachschule, 23 Prozent nur eine Grundschule und 8 Pro-

zent gar keine Schule. Gewichtet man die Daten mit der Bleibewahrscheinlichkeit10, 

dann haben 46 Prozent der registrierten Asylbewerber mit guten Bleibeaussichten ein 

Gymnasium oder eine Hochschule, 27 Prozent eine Mittel- oder Fachschule, 19 Prozent 

nur eine Grundschule und 6 Prozent gar keine Schule besucht. 

 

                                                                                                               

9 Das IAB führt gemeinsam mit dem Forschungszentrum des BAMF und dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) am 
DIW Berlin eine derartige Erhebung durch, erste Ergebnisse dürften im Herbst 2016 vorliegen. 

10 Die Daten wurden mit den Schutzquoten der jeweiligen Herkunftsländer gewichtet. 
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Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass es sich um den 

Besuch von Bildungseinrichtungen, nicht um allgemeinbildende Bildungsabschlüsse 

handelt. Auch können aus dem Schul- und Hochschulbesuch keine Aussagen über die 

Qualität der Bildung abgeleitet werden. Weil viele Geflüchtete ihre Bildungsbiografien 

unterbrechen mussten, ist der Anteil derjenigen, die über die entsprechenden Bildungs-

abschlüsse verfügen, geringer.  

Die aggregierten Daten, aber auch die Ergebnisse einer qualitativen Befragung von 123 

Geflüchteten zeigen, dass Krieg, Verfolgung und Diskriminierung erhebliche Auswir-

kungen auf die Bildungsstruktur der Geflüchteten haben (Brücker et al., 2016): Beson-

ders gering ist das Bildungsniveau von Geflüchteten, die aus Herkunftsländern stam-

men, in denen teilweise schon seit Generationen Krieg und Verfolgung herrschte und 

entsprechend der Zugang zu den Bildungssystemen stark eingeschränkt ist. Das gilt 

etwa für die Geflüchteten aus Afghanistan. Auch bei ethnischen Minderheiten, die wie 

die Jesiden im arabischen Raum oder die Roma in den Westbalkan-Ländern teilweise 

seit Jahrhunderten stark diskriminiert wurden und die nur über einen stark beschränk-

ten Zugang zu Bildungseinrichtungen verfügen, zeichnet sich ein unterdurchschnittli-

ches Bildungsniveau ab. Demgegenüber ist das Bildungsniveau in Ländern, in denen 

wie in Syrien erst seit vergleichsweise kurzer Zeit Bürgerkrieg herrscht, vergleichsweise 

hoch. Insgesamt sprechen die vorliegenden Daten dafür, dass die Allgemeinbildung der 

Geflüchteten stark polarisiert ist. 

5.2 Geringeres berufliches Bildungsniveau 

Die vorliegenden Angaben zeigen, dass das berufliche Bildungsniveau der Geflüchteten 

geringer als das Niveau der Allgemeinbildung ist. Die Statistik der BA (2016) erfasst das 

berufliche Bildungsniveau von arbeitssuchenden Geflüchteten, nicht aber von Be-

schäftigten. Eine mögliche Annäherung an die berufliche Bildung von beschäftigten 

Geflüchteten bilden die Angaben zu ausländischen Staatsbürgern aus nicht-europäi-

schen Asylherkunftsländern11, unter denen der Anteil der Geflüchteten recht hoch ist.  

Nach diesen Angaben verfügten im Januar 2016 32 Prozent der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten aus den Asylherkunftsländern über keine abgeschlossene Be-

rufsausbildung, 18 Prozent über berufsbildende Bildungsabschlüsse und 15 Prozent 

über akademische Abschlüsse.12 Unter den arbeitssuchenden Flüchtlingen verfügten im 

Juli 2016 70 Prozent über keine abgeschlossene Berufsausbildung, 5 Prozent über be-

rufsbildende und 9 Prozent über akademische Abschlüsse. Unter den arbeitssuchenden 

Staatsbürgern aus den nicht-europäischen Asylherkunftsländern ergibt sich eine ähn-

liche Qualifikationsstruktur (siehe Tabelle 1).  

                                                                                                               

11 Die BA-Statistik zählt zu den nicht-europäischen Asylherkunftsländern Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakis-
tan, Somalia und Syrien. 

12 Für den Rest lagen keine Angaben vor. 
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Tabelle1 

Berufliche Qualifikation sozialversicherungspflichtig Beschäftigter und Arbeitssuchender sowie  

Anforderungsniveau der Tätigkeiten – Ausländer und Deutsche im Vergleich, 2016 

Anteile in Prozent 

 

Personen aus 

nicht-europäischen 

Asylherkunftsländern1) 

Geflüchtete7) Ausländer Deutsche 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Januar2016 

Berufliche Bildungsabschlüsse der Beschäftigten 

Akademischer Abschluss 15,3 Nicht erfasst 13,9 15,6 

Berufsbildender Abschluss 18,2 Nicht erfasst 35,5 67,6 

Kein Abschluss 31,8 Nicht erfasst 21,9 7,7 

Keine Angabe 34,7 Nicht erfasst 28,6 9,1 

Anforderungsniveau der Tätigkeit 2) 

Experte3) 11,4 Nicht erfasst 9,9 13,6 

Spezialist4) 4,7 Nicht erfasst 6,8 13,8 

Fachkraft5) 39,9 Nicht erfasst 47,4 58,8 

Helfer6) 43,5 Nicht erfasst 35,6 13,1 

Keine Angabe 0,5 Nicht erfasst 0,3 0,7 

Arbeitssuchende, Juli16 

Berufliche Bildungsabschlüsse der Arbeitssuchenden 

Akademischer Abschluss 8,8 9,1 8,1 8,0 

Berufsbildender Abschluss 4,2 4,7 13,5 51,0 

Kein Abschluss 71,5 70,0 69,9 37,5 

Keine Angabe 15,5 16,2 8,4 3,5 

Anforderungsniveau der angestrebten Tätigkeit 2) 

Experte3) 3,7 3,5 4,0 6,8 

Spezialist4) 1,5 1,5 2,1 5,7 

Fachkraft5) 13,6 13,0 24,0 42,8 

Helfer6) 58,6 58,1 57,8 37,6 

Keine Angabe 22,6 23,9 12,1 7,0 

1) Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia, Syrien. 
2) Das berufliche Anforderungsniveau ist ein Indikator für die Komplexität der ausgeübten Tätigkeit, die für einen bestimmten Beruf typisch ist. Zur 

Einstufung werden neben den formalen Qualifikationsanforderungen Berufserfahrung und andere Kenntnisse herangezogen. 
3) Dem Anforderungsniveau Experte werden die Berufe zugeordnet, deren Tätigkeitsbündel einen sehr hohen Komplexitätsgrad aufweist. Dazu zählen 

z. B. Entwicklungs-, Forschungs- und Diagnosetätigkeiten, Wissensvermittlung sowie Leitungs- und Führungsaufgaben innerhalb eines (großen) Un-

ternehmens. 
4) Die Berufe mit Anforderungsniveau Spezialist sind gegenüber den Berufen, die dem Anforderungsniveau Fachkraft zugeordnet werden, deutlich kom-

plexer und mit Spezialkenntnissen und -fertigkeiten verbunden. Charakteristisch sind neben den jeweiligen Spezialistentätigkeiten Planungs- und 

Kontrolltätigkeiten, wie z. B. Arbeitsvorbereitung, Betriebsmitteleinsatzplanung sowie Qualitätsprüfung und -sicherung. 
5) Berufe, denen das Anforderungsniveau Fachkraft zugeordnet wird, erfordern fundierte Fachkenntnisse und Fertigkeiten. 
6) Berufe, denen das Anforderungsniveau Helfer zugeordnet wird,  umfassen typischerweise einfache, wenig komplexe (Routine-)Tätigkeiten. Für die 

Ausübung dieser Tätigkeiten sind in der Regel keine oder nur geringe spezifische Fachkenntnisse erforderlich; in der Regel ist kein formaler beruflicher 

Bildungsabschluss bzw. nur eine einjährige (geregelte) Berufsausbildung  notwendig. 
7) Gegenüber Personen aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern werden hier ausschließlich Menschen im Kontext der Fluchtmigration erfasst. Ge-

nauer umfasst diese Personengruppe Asylbewerber, anerkannte Schutzberechtige und geduldete Ausländer. Diese Abgrenzung ist in der BA Statistik 

erst seit dem Berichtsmonat Juni möglich und daher noch nicht für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte verfügbar. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik.  
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Auch wenn die Datenlage noch unsicher ist, so kann davon ausgegangen werden, dass 

der berufliche Bildungsstand der Flüchtlinge sehr viel geringer als der der Deutschen 

ist. Die bisherigen Ergebnisse zu den arbeitssuchenden und beschäftigten Geflüchteten 

ähneln dem des Durchschnitts der ausländischen Staatsbürger in Deutschland, aller-

dings ist zu berücksichtigen, dass der Anteil der Beschäftigten unter den Geflüchteten 

bislang sehr viel geringer als unter den Ausländern ist. 

Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass nur ein kleiner Teil der Geflüchteten die for-

malen Voraussetzungen mitbringt, um als Fachkräfte oder auf höheren Qualifikations-

niveaus unmittelbar in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Angesichts des geringen 

Durchschnittsalters der Geflüchteten – 55 Prozent der Asylerstantragsteller sind unter 

25 Jahre alt – besteht allerdings ein hohes Potenzial für die berufliche Bildung und 

den Erwerb allgemeinbildender Abschlüsse in Deutschland. Insofern wird sich die auf 

formale Abschlüsse bezogene Qualifikationsstruktur der Geflüchteten in Deutschland 

in den kommenden Jahren noch erheblich verändern. 

6 Arbeitsmarktintegration steht noch am 

Anfang 

Die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten erfolgt langsamer als bei anderen Mig-

ranten. Dies ist teilweise auf institutionelle Barrieren zurückzuführen – in den ersten 

drei Monaten können Geflüchtete gar nicht arbeiten, danach besteht nur ein einge-

schränkter Arbeitsmarktzugang (vgl. Infokasten). Zudem ist die Rechtsunsicherheit 

über den künftigen Aufenthaltsstatus hoch. Hinzu kommen eine Reihe anderer Fakto-

ren: Viele Flüchtlinge sind zunächst in integrations- und arbeitsmarktpolitischen Maß-

nahmen und stehen dem Arbeitsmarkt deshalb nur eingeschränkt zur Verfügung, die 

deutschen Sprachkenntnisse sind oft nicht ausreichend für eine Erwerbstätigkeit oder 

die allgemein- und berufsbildenden Voraussetzungen sind noch nicht gegeben. Anders 

als bei anderen Migranten hat sich die große Mehrheit der Geflüchteten vor dem Zuzug 

nach Deutschland nicht auf die Integration in den Arbeitsmarkt vorbereiten können. 

6.1 Erste Erkenntnisse aus der BA-Statistik 

Die Beschäftigung von Geflüchteten wird statistisch nicht erfasst, so dass auf der ge-

genwärtigen Datengrundlage nur schwer Aussagen zum Stand ihrer Arbeitsmarktin-

tegration getroffen werden können. Nach der Beschäftigungsstatistik der BA ist die 

Zahl der abhängig Beschäftigten aus den nicht-europäischen Asylherkunftsländern im 

Mai 2016 auf 136.000 und damit um 32.000 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Aller-

dings kommen nur rund zwei Drittel der Geflüchteten aus dieser Ländergruppe, so dass 

der tatsächliche Beschäftigungszuwachs auch höher ausgefallen sein kann (BA, 2016). 

Der Gruppe der abhängig Beschäftigten standen im Juli 2016 322.000 Arbeitssuchende 

gegenüber, denen ein Aufenthaltsstatus als Geflüchtete zugeordnet werden kann. Von 

diesen befanden sich noch 87.000 in den Asylverfahren, 6.000 hielten sich im Rahmen 
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einer Duldung in Deutschland auf, und 229.000 hatten einen Schutzstatus. 141.000 

Geflüchtete wurden im Juli 2016 von der BA als arbeitslos registriert. 

Auch wenn es noch keine Datenquellen gibt, die die Beschäftigung von Geflüchteten 

explizit ausweisen, so kann davon ausgegangen werden, dass zwischen einem Zehntel 

und einem Achtel der als arbeitssuchend registrierten Flüchtlinge bis zur Jahresmitte 

2016 eine abhängige Beschäftigung gefunden hat. Allerdings dürften noch nicht alle 

Flüchtlinge, die dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur Verfügung stehen, als arbeitssu-

chend registriert worden sein. 

6.2 Erfahrungen in der Vergangenheit 

Erfahrungen bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen in Deutschland aus der 

Vergangenheit können als Hinweis auf die künftige Entwicklung herangezogen wer-

den. Die IAB-SOEP-Migrationsstichprobe fragt nach den Zugangswegen der Migranten 

nach Deutschland, so dass Flüchtlinge in der Stichprobe identifiziert werden können. 

Die Ankerpersonen in der Stichprobe sind seit 1995 nach Deutschland eingereist, Haus-

haltsmitglieder können schon vorher zugezogen sein. Rund 15 Prozent der befragten 

Zuwanderer sind als Flüchtlinge nach Deutschland gelangt.13 Für die Analyse der Ar-

beitsmarktintegration dieser Gruppe wurden die Daten mit den Integrierten Erwerbs-

biografien des IAB verknüpft, die präzise Informationen über die Erwerbsbeteiligung 

und die Verdienste aller abhängigen Beschäftigten enthalten. In Hinblick auf die Bil-

dungsstruktur zeichnen sich in der Stichprobe ähnliche Muster wie bei der gegenwär-

tigen Flüchtlingsmigration ab, so hatten rund 70 Prozent der Flüchtlinge beim Zuzug 

keine abgeschlossene Berufsausbildung. Flüchtlinge aus dem früheren Jugoslawien und 

der Türkei sind in der Stichprobe stärker als unter den gegenwärtigen Geflüchteten 

repräsentiert, aber auch damals spielte der Nahe Osten als Herkunftsregion der Flucht-

migration schon eine wichtige Rolle. 

Wie die Auswertung zeigt, sind die Beschäftigungsquoten14 unter den 15- bis 64-jäh-

rigen Flüchtlingen in der Vergangenheit langsamer als unter anderen Migranten an-

gestiegen. So lag die Beschäftigungsquote im ersten Jahr nach dem Zuzug bei rund 

einem Zehntel, sechs Jahre nach dem Zuzug bei rund der Hälfte, nach zehn Jahren bei 

rund 60 und nach 15 Jahren bei rund 70 Prozent. Am Ende der Beobachtungsperiode 

ist die Beschäftigungsquote der Geflüchteten damit zur Beschäftigungsquote von an-

deren Migranten konvergiert (siehe Abbildung 5). 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Verdiensten. Der Median der Verdienste von Zu-

wanderern, die als Asylbewerber nach Deutschland zugezogen sind, lag im ersten Be-

schäftigungsjahr bei rund 65 Prozent des Medians der Verdienste der deutschen Be-

schäftigten, und stieg nach zehn Jahren auf 80 bis 85 Prozent des Medians der deut-

schen Verdienste. Die mittleren Verdienste der anderen Migranten liegen durchweg 

rund zehn Prozentpunkte über den Medianverdiensten der Geflüchteten (siehe Abbil-

dung 6). 

                                                                                                               

13 Herangezogen wurden die Ergebnisse der ersten und zweiten Welle der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe. 
14 Die Beschäftigungsquote ist hier definiert als der Anteil der abhängig Beschäftigten an allen Personen im Alter von 

15 bis 64 Jahren, die als abhängig Beschäftigte, Leistungsbezieher, Arbeitssuchende  und Arbeitslose und Teilnehmer 
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen jemals von der IEB erfasst wurden. 
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Inwieweit sich Erfahrungen aus der Vergangenheit auf die künftige Arbeitsmarktin-

tegration der im vergangenen und diesem Jahr nach Deutschland gekommenen Flücht-

linge übertragen lässt, ist offen. Auf der einen Seite wird mehr in den Spracherwerb, 

die Bildung und die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten als in der Vergangenheit 

investiert. Dies dürfte die Arbeitsmarktintegration, zumindest mittelfristig, erleichtern. 
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Abbildung 5

Beschäftigungsquoten1) von Flüchtlingen und anderen Zuwanderern

nach Jahren seit dem Zuzug
in Prozent

1) Beschäftigungsquoten meinen hier den Anteil der sozialversicherungspflichtig und geringfügig beschäf-

tigten Flüchtlinge bzw. anderer Zuwanderer an allen Flüchtlingen bzw. anderen Zuwanderern, die jemals als

Beschäftigte, Arbeitssuchende oder Leistungsbezieher registriert wurden.

Quelle: IAB-SOEP-Migrationsstichprobe, Integrierte Erwerbsbiografien, eigene Berechnungen.            ©IAB
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Abbildung 6

Entwicklung der Tagesverdienste von Flüchtlingen und anderen Zuwanderern 

gegenüber dem Median der Tagesverdienste von Deutschen
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Auf der anderen Seite hat die große Zahl der Geflüchteten, die im vergangenen Jahr 

nach Deutschland gekommen sind, nicht nur zu institutionellen Engpässen, wie längere 

Asylverfahren oder Probleme bei der Unterbringung geführt, sondern auch die Integra-

tion erschwert. Es ist zudem der Wettbewerb in den für die Geflüchteten relevanten 

Arbeitsmarktsegmenten gestiegen. 

 

 

7 Fazit 

Ein Jahr nach der Entscheidung, Flüchtlinge aus Ungarn in Deutschland aufzunehmen, 

sind die Flüchtlingszahlen in Deutschland und Europa wieder stark gesunken. Belief 

sich die Zahl der vom EASY-System neu erfassten Flüchtlinge im November 2015 noch 

auf 206.000 Personen, so ist diese seit dem Wirksamwerden der Schließung der Balkan-

Route und dem Türkei-Abkommen auf 16.000 pro Monat gefallen. Auf europäischer 

Ebene ist der Zuzug über die Agäis- und West-Balkan-Route weitgehend zum Erliegen 

Infobox  

Wann dürfen Geflüchtete arbeiten? 

Einen unbeschränkten Arbeitsmarktzugang haben Geflüchtete erst mit einem anerkannten Schutzstatus. 
Denjenigen, die sich als Asylbewerber oder Geduldete in Deutschland aufhalten, kann unter bestimmten Be-
dingungen eine Beschäftigungserlaubnis erteilt werden: 

• Asylbewerbern kann drei Monate nach ihrer Registrierung die Erlaubnis erteilt werden, einer abhängigen 
Beschäftigung nachzugehen (§ 61 AsylG). Voraussetzung ist, dass sie nicht mehr verpflichtet sind, in einer 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (§ 61 (1) AsylG). Diese Verpflichtung gilt mindestens für sechs Wochen 
und kann bis maximal sechs Monate ausgedehnt werden (§ 47 (1) AsylG). Asylbewerber aus sicheren 
Herkunftsstaaten (z.B. den Westbalkanstaaten), die ihren Asylantrag nach dem 31. August 2015 gestellt 
haben, müssen sich bis zur Entscheidung über ihre Asylanträge in einer Aufnahmeeinrichtung aufhalten 
und sind somit vom Arbeitsmarktzugang während des Asylverfahrens ausgeschlossen (§ 47 (1a) AsylG). 

• Die Ausländerbehörden holen vor Erteilung der Arbeitsgenehmigung die Zustimmung der BA ein. Dabei 
stützt sich die BA auf drei Kriterien: (1) die Auswirkungen der Beschäftigung von Asylbewerbern auf den 
lokalen Arbeitsmarkt, (2) ob nicht ein bevorrechtigter Deutscher oder EU- bzw. EWR-Staatsangehöriger 
für die Stelle infrage kommt (Vorrangprüfung) und (3) ob Arbeitsbedingungen und Entlohnung der Stelle 
den ortsüblichen Bedingungen entsprechen (Vergleichbarkeitsprüfung). Durch das Integrationsgesetz 
wurde die Vorrangprüfung in Arbeitsagenturbezirken mit guter Arbeitsmarktlage (133 von 156 Agentur-
bezirken) vorläufig ausgesetzt. Ab einer Aufenthaltsdauer von 15 Monaten entfällt die Prüfung der Aus-
wirkungen auf den lokalen Arbeitsmarkt und die Vorrangprüfung, ab einer Aufenthaltsdauer von vier Jah-
ren die gesamte Prüfung durch die BA. 

• Für Geduldete gelten grundsätzlich die gleichen Bedingungen des Arbeitsmarktzugangs wie für Asylbe-
werber (§ 32 (1) BeschV). Sie erhalten keinen Arbeitsmarktzugang, wenn sie eingereist sind, um Sozial-
leistungen zu erhalten und wenn sie sich aufenthaltsbeendenden Maßnahmen entziehen. Staatsangehö-
rige aus sicheren Herkunftsländern, deren nach dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag abgelehnt 
wurde, erhalten keine Arbeitserlaubnis. 

• Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung und Geduldete können keiner selbstständigen Tätigkeit nachge-
hen und sind bis zu einer Aufenthaltsdauer von vier Jahren von der Arbeitnehmerüberlassung ausgeschlos-
sen (§ 32 (3) BeschV). Nach dem Integrationsgesetz ist diese Beschränkung jetzt aber in Agenturbezirken 
mit guter Arbeitsmarktlage aufgehoben. 
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gekommen. Anders sieht es bei der zentralen Mittelmeerroute aus: Über diese gelangen 

Flüchtlinge im vergleichbaren Umfang wie im Vorjahr nach Italien. Bei Fortschreibung 

der aktuellen Zahlen könnten hierzulande im laufenden Jahr 2016 in der Größenord-

nung von 300.000 bis 400.000 Flüchtlinge insgesamt neu erfasst worden sein, nach 1,1 

Millionen im Jahr 2015. Sofern das Türkei-Abkommen und die Schließung der Balkan-

Route Bestand haben sowie sich die deutsche und europäische Asyl- und Flüchtlings-

politik nicht verändern, könnte diese Zahl im Jahr 2017 trotz anhaltender Konflikte 

weiter sinken. 

Der starke Zuzug von Flüchtlingen stieß in Deutschland zum Teil an Grenzen der Inf-

rastruktur in Bereichen, wie der öffentlichen Verwaltung, der Unterbringung und Ver-

sorgung und den Bildungseinrichtungen. Ein Engpass war die Registrierung der Asyl-

bewerber und die Durchführung der Asylverfahren. Im Juli 2016 waren noch 526.000 

Asylverfahren anhängig. Hinzu kommen nach Schätzungen rund 200.000 bis maximal 

250.000 Personen, die noch nicht als Asylbewerber registriert sind. Bis zum Jahresende 

wird diese Registrierung voraussichtlich vollständig abgeschlossen sein. Die durch-

schnittliche Verfahrensdauer zwischen der Registrierung von Flüchtlingen und der be-

hördlichen Entscheidung belief sich im Juli 2016 auf knapp acht Monate mit steigender 

Tendenz. Obwohl die Zahl der Entscheidungen in den ersten sieben Monaten des Jahres 

2016 auf 336.000 (Vorjahr: 136.000) gestiegen ist, werden bis zum Jahresende noch 

mehrere hunderttausend Asylverfahren nicht abgeschlossen sein. Unter arbeitsmarkt-

politischen Gesichtspunkten ist die Dauer der Asylverfahren problematisch, weil der 

Arbeitsmarktzugang rechtlich beschränkt ist und Unsicherheit über den künftigen Auf-

enthaltsstatus besteht. Dies behindert eine Einstellung von Flüchtlingen, da Unterneh-

men auf Rechtssicherheit angewiesen sind.  

Die Flüchtlinge bringen schlechtere Voraussetzungen für die Arbeitsmarktintegration 

als andere Migranten mit. Nur wenige verfügen über ausreichende deutsche Sprach-

kenntnisse. Die bisher vorliegenden Erkenntnisse zur Schul- und Hochschulbildung der 

Geflüchteten sprechen dafür, dass eine polarisierte Bildungsstruktur vorliegt: hohen 

Anteilen, die ein Gymnasium oder eine Hochschule besucht haben, stehen ebenfalls 

hohe Anteile gegenüber, die nur Grundschulen oder gar keine Schule besucht haben. 

Die Mitte des Bildungsspektrums ist dagegen nur schwach ausgeprägt. Auch im Bereich 

der Schul- und Hochschulbildung werden deshalb erhebliche Anstrengungen notwen-

dig sein, um die qualifikatorischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung 

oder ein erfolgreiches Studium in Deutschland zu schaffen. Rund 70 Prozent der ar-

beitssuchenden Flüchtlinge und rund ein Drittel der sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten aus den außereuropäischen Asylherkunftsländern verfügen über keine ab-

geschlossene Berufsausbildung. Das berufliche Bildungsniveau ist damit geringer als 

das Niveau der Allgemeinbildung. Auswertungen auf Grundlage der IAB-SOEP-Migra-

tionsstichprobe zeigen, dass die Arbeitsmarkterträge von in Deutschland erworbenen 

Bildungsabschlüssen hoch sind – das gilt gleichermaßen für die Beschäftigung wie das 

Niveau der Verdienste. Gleiches gilt auch für den Erwerb deutscher Sprachkenntnisse. 

Von Investitionen in deutsche Sprachkenntnisse, Bildung und Ausbildung sind deshalb 

hohe Erträge zu erwarten. 
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Der Gesetzgeber hat mit verschiedenen Gesetzespaketen versucht, die Voraussetzun-

gen für eine erfolgreiche Integration in Arbeitsmarkt, Bildungssystem und Gesellschaft 

zu schaffen. Seit Ende Oktober 2015 bestehen die gesetzlichen Voraussetzungen für 

die Teilnahme von Asylbewerbern an Integrationskursen, in denen neben gesellschaft-

lichen Kenntnissen und Wertvorstellungen die deutsche Sprache vermittelt wird. Diese 

Kurse wurden allerdings auf vier Länder mit günstigen Bleibeaussichten beschränkt 

(Eritrea, Irak, Iran, Syrien). Nach der Gewährung eines Schutzstatus sind auch Flücht-

linge aus anderen Ländern teilnahmeberechtigt. Der Ausschluss ganzer Gruppen von 

den Integrationskursen kann dazu führen, dass gerade Asylbewerber, die sich beson-

ders lange in den Asylverfahren befinden, vom deutschen Spracherwerb ausgeschlos-

sen werden. Ob teilnahmeberechtigte Flüchtlinge tatsächlich an Integrationskursen 

teilnehmen können, hängt wesentlich von den Kapazitäten ab.  Bis August 2016 zählt 

das BAMF rund 161.000 Teilnehmer an den Integrationskursen. Dies deutet darauf hin, 

dass die Vermittlung des deutschen Sprache erst am Anfang steht. Allerdings gibt es 

neben den Integrationskursen auch zahlreiche andere Programme, u.a. ein Überbrü-

ckungsprogramm der Bundesagentur für Arbeit, das Ende vergangen und Anfang die-

ses Jahres zeitlich befristet durchgeführt wurde. Die meisten dieser Programme  kön-

nen aber in Hinblick auf den Umfang der Kursstunden und die angestrebten Lernziele 

kein ähnliches Angebot wie die Integrationskurse bieten. 

Der Erfolg der Integration wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit es gelingt, 

Spracherwerb, Bildung und Ausbildung sowie berufsqualifizierende Maßnahmen  mit 

einer schnellen Arbeitsmarktintegration zu verbinden.  Viele Flüchtlinge streben eine 

schnelle Arbeitsmarktintegration an. Es wird deshalb maßgeblich darauf ankommen, 

den Berufseinstieg mit Sprachkursen und berufsqualifizierenden Maßnahmen zu ver-

binden, um einerseits „Lock-in“-Effekte, die die Arbeitsmarktintegration verzögern, zu 

vermeiden und andererseits Flüchtlingen, die zunächst eher geringer qualifizierten Tä-

tigkeiten nachgehen werden, beim Spracherwerb und einem möglichen späteren be-

ruflichen Aufstieg zu begleiten. Insofern bedarf es flexibler Programme, die die Kom-

bination von integrations- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen mit dem berufli-

chen Einstieg ermöglichen. Eine Reihe von solchen Programmen ist bereits auf dem 

Weg, ihr Erfolg wird sich erst zu einem späteren Zeitpunkt einschätzen lassen. 

Zwar liegen noch keine exakten Zahlen über die Erwerbsbeteiligung und Beschäftigung 

von Flüchtlingen in Deutschland vor. Die vorliegenden Zahlen deuten jedoch darauf 

hin, dass bisher erst rund ein Zehntel bis ein Achtel der als arbeitssuchend registrierten 

Flüchtlinge eine Beschäftigung aufgenommen hat. Dies ist vor dem Hintergrund der 

institutionellen Hürden, aber auch der sprachlichen und qualifikatorischen Vorausset-

zungen der Flüchtlinge nicht überraschend. Eine derartige Quote entspricht in etwa 

den Erfahrungen mit früheren Wellen der Flüchtlingsmigration. Wenn die Integration 

der jüngst nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge  weiter dem vergangenen Pfad 

entspricht, wird es weitere fünf Jahre dauern, bis rund die Hälfte der Flüchtlinge eine 

Beschäftigung aufgenommen hat. Es wird maßgeblich von den Investitionen in die 

Integration der Flüchtlinge und der Ausgestaltung institutioneller Rahmenbedingun-

gen abhängen, ob diese Quote künftig gesteigert werden kann. 
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